




Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Landkreises Stendal  
für das Haushaltsjahr 2026 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich 
bekannt gegeben.  
 
Die nach §§ 107 Abs. 4, 108 Abs. 2, 110 Abs. 3 KVG LSA, § 99 Abs. 3 KVG LSA i.V.m. § 19 Abs. 
1 FAG erforderlichen Genehmigungen sind durch das Landesverwaltungsamt Halle mit 
Schreiben vom 18. Dezember 2025 unter dem Aktenzeichen 206.4.2-10402- SDL-HH2026 
erteilt worden. 
 
 
Hansestadt Stendal, 19. Dezember 2025 
 
 

  

 
Patrick Puhlmann    
Landrat 


